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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1960

Norm

StPO §357 Abs2

Rechtssatz

Der Staatsanwalt hat sich zum Wiederaufnahmsantrag nur dann zu äußern, wenn er der Ankläger war, während bei

Privatanklagen eine Äußerung des Privatanklägers einzuholen ist.

Entscheidungstexte

8 Os 52/60

Entscheidungstext OGH 12.02.1960 8 Os 52/60

Veröff: EvBl 1960/176 S 304
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